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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 03.12.1992

Norm

VerbotsG §3f

StGB §15 Abs3 D

StGB §169

Rechtssatz

Das Werfen von "Molotowcocktails" (laut Duden: mit Benzin (und Phosphor) gefüllte Flaschen, die als Handgranaten

verwendet werden) gegen die Fenster eines Gebäudes ist grundsätzlich zur Tatvollendung (Herbeiführung eines als

Feuersbrunst zu beurteilenden Schadensfeuers) geeignet.
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